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Gratisbeilage: „Jlluſtrirtes Sonntagsblatt.“

t e wo vwwOwS—AMÄO-e—=u=uiduNr. 172. Sonnabend, den 25. Juli 1903. 143. Jahrgang.us ooaoeoannaeebeeenMMöwOoOoeeSSSSSGG-I OReglement Stelle die vom Staate veranlagte Grund-, folgt, welcher nächſt jenem die höchſten Steuern S 9. Jn betreff des EinſpruchsverfahrensM. g Gebäude- und Gewerbeſteuer. entrichtet, und ſo fort bis zu denjenigen, gegen die Abteilungsliſte, insbeſondere auch
m über die Ausführung der Wahlen zum Hauſe Direkte Steuern, welche außerhalb der Ge welche die geringſte Steuer zu zahlen haben. in betreff ihrer Auslegung und Beſcheinigung,
ſ der Abgeordneten. meinde oder des aus mehreren Gemeinden Zuletzt ſind diejenigen Urwähler einzutragen, kommen die Vorſchriſten des 8 4 dieſes Regle-
31 Unter Aufhebung des Reglements vom r n Urwahlbezirkes in Preußen für welche nur der Betrag von drei Mark ments mit der Maßgabe zur Anwendung,

18. September 1893 werden zur Ausführung der zu entrichten ſind, kommen auf Antrag des an Stelle der Staatseinkommenſteuer gemäß daß die öffentliche Auslegung der Abteilungs-
D. Verordnung vom 30. Mai 1849 (EGeſetz- betreffenden Urwählers mit zur Anrechnung, 8 3 Abſ. 5 dieſes Reglements in Anſatz zu liſte in dem betreffenden Urwahlbezirke, oder

Samml. S. 205), des Geſetzes vom 30. April wenn ihr Betrag der mit Aufſtellung der bringen iſt. doch in dem Gemeindebezirke, wenn dieſer
1851 (Geſetz-Samml. S. 216), des Geſetzes Urwählerliſte betrauten Behörde ſpäteſtens Alsdann wird die Geſamtſumme aller aus mehreren Urwahlbezirken beſteht, zu er
vom 11. März 1869 (Geſetz-Samml. S. 481), innerhalb der in S 4 dieſes Reglements vor Steuern berechnet, und endlich die Grenze folgen hat, und daß die vorgeſchriebenen Be
des S 2 des Geſetzes vom 23. Juni 1876 geſchriebenen Einſpruchsfriſt glaubwürdig nach der Abteilungen dadurch gefunden, daß man ſcheinigungen der Abteilungsliſte durch die-

40 (Geſetz-Samml. S. 169), des S 10 des Geſetzes gewieſen wird. die Steuerſumme der einzelnen Urwähler ſo jenige Behörde zu bewirken ſind, welche über die
vom 18. Februar 1891 (Geſetz-Samml. S. Für jede nicht zur Staatseinkommenſteuer lange zuſammenrechnet, bis das erſte und Einſprüche gegen dieſe Liſte zu entſcheiden hat.

D 11), des Geſetzes vom 29. Juni 1893 (Geſetz- veranlagte Perſon iſt an Stelle dieſer Steuer dann das zweite Drittel der Geſamtſumme Nachdem die Abteilungsliſte durch die Be
l Samml. S. 103) und des Geſetzes vom 2. Juli ein Betrag von drei Mark zum Anſatz zu aller Steuern erreicht iſt. ſcheinigung, daß keine Einſprüche in der drei

1900 (Geſetz-Samml. S. 245) für den Um bringen, und zwar auch in dem Falle, daß Die Urwähler, auf welche das erſte Drittel tägigen Friſt erhoben oder die erhobenen er
fang der Monarchie die folgenden näheren für einen ſolchen Urwähler eine andere, von fällt, bilden die erſte, diejenigen, auf welche Iedigt ſind, abgeſchloſſen worden, iſt jede
Beſtimmungen getroffen. ihm zu entrichtende direkte Staats, Gemeinde das zweite Drittel fällt, die zweite, die übrigen ſpätere Aufnahme von Urwählern in die

I. Wahl der Wahlmänner uſw. Steuer anzurechnen iſt. die dritte Abteilung. Jn die höhere Ab- Liſte unterſagt.
t x Jn den Hohenzollernſchen Landen ſind an teilung gehört auch derjenige, deſſen Steuer- Dieſe iſt demnächſt dem Wahlvorſteher zur

n. 8 1. Die Landräte in den Hohen Stelle der direkten Kreis und Provinzial betrag nur teilweiſe in das höhere Drittel Benutzung bei der Wahl zuzuſtellen.
zollernſchen Zanden: die Oberamtmänner ſteuern die direkten Amts und Landesfällt. Wird bei Bildung der erſten Abteilung h Die ſamtlichen U mahler
oder, im Falle des S 6 der Verordnung vom g 5 5 10. Die ſämtlichen Urwähler des Uer-rn kommunalabgaben und, im Falle des Abſatzes das erſte Drittel hierdurch überſchritten, ſo lwezirt d30. Mai 1849, die Gemeinde-Verwaltungs- S x wahlbezirkes werden zu einer, für die Wahl-z gr. n 3 die vom Staate veranlagte Grund Gefälle, wird bei Bildung der beiden folgenden Ab özeteil glichſt t den73 behörden, haben die Aufſtellung der Urwähler Gebäude und Gewerbeſteuer anzuſetzen (Geſetz teilungen nur derjenige Teil der Geſamtſteuer J t e l
liſten zu veranlaſſen (S 15 der Verordnung u r 1 dieſes Reglements bezeichneten Behördenu vom 2. Juli 1900.) zugrunde gelegt, welcher nicht von den Ur- zu beſtimmenden Stunde des Tages dervom 30. Mai 1849). In Helgoland iſt nur die dort zur Hebung wählern der erſten Abteilung getragen wird, Wahl i sübli Weiſ an
Dieſelben Behörden haben die Urwahlbe- a in ahl in ortsüblicher Weiſe zuſammenbe-irk 5 6 7 der V b kommende Einkommenſteuer in Anrechnung dergeſtalt, daß diejenigen, welche die Hälfte rufen, wobei zugleich das Wahllokal und

zirke (58 5, 6, 7 der erordnung) a zugrenzen zu bringen. 10 des Geſetzes vom 18. Feb dieſes Reſtes der Geſamtſteuer tragen, die der R des W t ehors u
und die Zahl der auf jeden Urwahlbezirk uar 1891.) weite und die übrigen die dritte Abteilun er Name des Wahlvorſtehers, ſowie ſeines
entfallenden Wahlmänner 4, 6, 7 der Ver- 8 4 Die Urwählerliſte iſt von der Ge u e g 9Stellvertreters bekannt zu machen iſt.
ordnung) feſtzuſetzen. ind ßrde im Ag 5 Darüber, daß dieſes geſchehen iſt, habenDie meinde- Verwaltungsbehörde in jeder Gemeinde Ergiebt ſich nach vorſtehendem, daß Urwähler, z i hie Zahl der Wahlmänner des Urwahl- Hrtskor lbſtſtändigen sbezirk e die Behörden, welche die Auslegung der Ur-ommune, ſelbſtſtändigem Gutsbezirke welche zu einer Staatsſteuer nicht veranlagt
bezirks und deſſen allgemeine Abgrenzung uſw.) drei lang öffentlich auszulegen. Daß ſind, in die zweite oder erſte Abteilung ge wählerliſten bewirkt haben 4 dieſes Regle-
iſt auf der Urwählerliſte (5 3 dieſes Reglements) 2 ch iſt Het m J ments), ſpäteſtens im Wahltermine dem Wahlund in welchem Lokale dies geſchieht, iſt beim langen würden, ſo ſind dieſe Urwähler gleich ſteher eine Beſcheint im uretansugeben Beginne der Auslegung in ortsüblicher Weiſe wohl der dritten Abteilung zuzuteilen und die vorſteher eine eſcheinigung einzureichen, welche

8 2. Kein Urwahlbezirk darf weniger als bekannt zu machen. für ſie in Anſatz gebrachten Steuerbeträge „Protokolle 22 dieſes Reglements)
750 und mehr als 1749 Seelen umfaſſen. Jnnerhalb drei Tagen nach dieſer Bekannt von der für die erſte und zweite Abteilung beizufügen iſt.

t. Bei Berechnung der Seelenzahl ſind die machung ſteht es jedem frei, gegen die Rich berechneten Steuerſumme abzuziehen. Die- s 11. Jn den Provinzen SchleswigHol-
zum aktiven Heere gehörigen Militärperſonen tigkeit oder Vollſtändigkeit der Liſte bei der jenigen Urwähler, auf welche die erſte Hälfte ſtein und Hannorer kann für Urwahlbezirke,
der Zivilbevölkerung hinzuzuzählen. Behörde, welche die Auslegung bewirkt hat, der übrig bleibenden Summe ganz oder teil welche ganz oder teilweiſe aus Jnſeln be-

Maßgebend iſt die bei der letzten allge oder dem von dieſer zu bezeichnenden Kommiſſar weiſe entfällt, bilden dann die erſte, die ſtehen, je nach der Oertlichkeit und dem Be
ß8 meinen Volkszählung ermittelte ortsanweſende oder der dazu niedergeſetzten Kommiſſion übrigen, nicht zur dritten Abteilung gehörigen fürfnis, von einer Wahlverſammlung für den

Bevölkerung. ſeine Einſprüche ſchriftlich anzubringen oder Urwähler die zweite Abteilung. ganzen Bezirk abgeſehen und von dem Re-
Wird danach bei der Bildung der Urwahl- zu Protokoll zu geben. Kein Urwähler kann zwei Abteilungen zu gierungepräſidenten die Abhaltung von Wahl

f bezirke die Zuſammenlegung von Gemeinden Die Entſcheidung darüber erfolgt in den gleich angehören. Läßt ſich bei gleichen verſammlungen für einen Teil des Bezirkes
on (Ortskommunen, ſelbſtändigen Gutsbezirken Städten in der Provinz Hannover in den Steuerbeträgen nicht entſcheiden, welcher unter oder für jede einzelne Jnſel angeordnet werden

uſw.) aus verſchiedenen Amtsbezirken der im Städten, auf welche die revidierte Städteord- mehreren Urwählern zu einer beſtimmten S 2 Nr. 1 des Geſetzes vom 11. März 1869).
ſe 8 1 dieſes Reglements bezeichneten Behörden nung vom 24. Juni 1858 (Hannoverſche Ge- Abteilung zu rechnen iſt, ſo giebt die alpha- Jn den Hohenzollernſchen Landen kann für
e erforderlich, ſo ſind hierüber die näheren An ſetz-Samml. S. 141) Anwendung findet betiſche Ordnung der Familiennamen, bei Urwahlbezirke, welche aus mehreren weit von

ordnungen durch die nächſthöhere Verwal durch die Gemeinde-Verwaltungsbehörde, im gleichen Namen das Los den Ausſchlag. einonder entfernten Gemeinden beſtehen, durch
tungsbehörde zu treffen. übrigen durch den Landrat (Oberamtmann). s 6. Jn Gemeinden, welche für ſich einen ſ den Regierungepräſidenten je nach der Oertlich-

Die Bewohner der von ihrem Hauptlande Die Urwählerliſten ſind von der Gemeinde- Urwahlbezirk bilden, und in Urwahlbezirken, keit und dem Bedürfnis die Abhaltung von
getrennt liegenden Gebietsteile müſſen, ſoweit Verwaltungsbehörde mit einer Beſcheinigung welche aus mehreren Gemeinden beſtehen, Wahlverſammlungen an verſchiedenen Stellen
dieſe in ſich keinen Urwahlbezirk bilden können, über die nach ortsüblicher Bekanntmachung wird nur eine Abteilungsliſte angefertigt. des Urwahlbezirkes angeordnet werden. (S 2
mit nächſtgelegenen Gemeinden ihres Haupt während drei Tagen erfolgte öffentliche Aus- Im erſten Falle ſtellt ſie die Gemeinde-Ver- Nr. 2 Abſ. 2 des Geſetzes vom 30. April 1851.)
landes zuſammengelegt werden. legung, ſowie mit eiver Beſcheinigung darüber waltungsbehörde, im anderen der Landrat Der Wahlvorſteher iſt dann verpflichtet,

u „Sonſt muß jeder Urwahlbezirk ein mög zu verſehen, daß innerhalb der Einſpruchsfriſt (Oberamtmann) auf. Jn Gemeinden, welche die Wahlen an den verſchiedenen Orten in
J 5 lichſt zuſammenhängendes und abgerundetes keine Einſprüche erhoben oder die erhobenen in mehrere Urwahlbezirke geteilt ſind, wird einem Zeitraume von höchſtens drei Tagen,

Ganzes bilden. erledigt ſind. für jeden Urwahlbezirk eine beſondere Ab- mit Einſchluß des von dem Miniſter des
S S 3. Die Aufſtellung der Urwählerliſte Steht die Entſcheidung über die Einſprüche teilungsliſte von der Gemeinde-Verwaltungs- Jnnern beſtimmten Tages der Wahl, in

liegt der Geminde- Verwaltungsbehörde (in dem Landrat (Oberamtmann) zu, und ſind behörde angefertigt. Ausführung zu bringen. Jn einer gleich
ſelbſtändigen Gutsbezirken dem Gutsvorſteher) ſolche erhoben, ſo hat die Gemeinde-Verwal- F 7. Die Feſtſtellung der Abteilungsliſten langen Friſt iſt die etwa erforderliche engere
ob. Jn Gemeinden, die in mehrere Urwahl- tungsbehörde nur die vorſchriftsmäßige Aus erfolgt durch die im 8 1 dieſes Reglements Wahl zu bewirken.

er bezirke geteilt ſind, erfolgt die Aufſtellung der legung der Liſte zu beſcheinigen und die Liſte bezeichneten Behörden. Der Wahlvorſteher ernennt an jedem Orte,
3 Urwählerliſten nach den einzelnen Bezirken. ſofort nach Ablauf der Einſpruchsfriſt mit Dieſelben Behörden haben auch die im wo er eine Wahlverſammlung abhält, neue

Bei jedem einzelnen Namen iſt der Be den eingegangenen Einſprüchen und dem Zeug 8 16 Abſ. 2 der Verordnung gedachten An GBeiſitzer, erforderlichenfalls auch einen neuen
J. trag der indirekten Staatsſteuern (Einkommen, nis, daß keine weiteren als die beigefügten ordnungen zu treffen. Protokollführer.
he Ergänzungsſteuer und Gewerbeſteuer für den Einſprüche angebracht ſind, zur Entſcheidung S 8. Nach Feſtſtellung der Abteilungs- Von dem Wahlvorſtande desjenigen Ortes,
n. Gewerbebetrieb im Umherziehen), ſowie der an den Landrat (Oberamtmann) einzureichen, grenzen bleibt für die Reihenfolge der Ur- wo die letzte Wahlverſammlung ſtattfindet,

direkten Gemeinde-, Kreis und Provinzial welcher nach Erledigung der Einſprüche die wähler innerhalb der Abteilungen dieſelbe wird die Wahlverhandlung abgeſchloſſen und
ſteuern in der Provinz Heſſen Naſſau Beſcheinigung hierüber auszuſtellen hat. Ordnung nach den Steuerſätzen maßgebend, das Ergebnis verkündet.
auch der Bezirksſteuern welchen der Ur- S 5. Nach Auslegung der Urwählerliſten in welcher die Urwähler bei Aufſtellung der Wird eine engere Wahl nötig, ſo ſtellt
wähler in der Gemeinde oder in dem aus wird die Aufſtellung der Abteilungsliſten in Abteilungsliſte verzeichnet worden ſind (F 5 der Wahlvorſteher die Kandidatenliſte für
mehreren Gemeinden zuſammengeſetzten Ur-folgendem Verfahren bewirkt: dieſes Reglements). Die gleichbeſteuerten Ur- dieſe Wahl nach g 17 dieſes Reglements
wahlbezirke zu entrichten hat, in Einer Summe Nach Anleitung des betreffenden Formulars, wähler derſelben Abteilungen und die ſteuer- feſt. Er läßt alsdann ſogleich die Verſamm-
anzugeben. (A) werden die Urwähler in der Ordnung freien Urwähler werden alphabetiſch nach lung, in welcher die erſte Wahlhandlung ge-

Dabei treten an Orten, wo direkte Ge verzeichnet, daß mit dem Namen des Höchſt Familiennamen und bei gleichen Namen durch ſchloſſen wurde, durch weitere Abſtimmung
meindeſteuern nicht erhoben werden, an deren beſteuerten angefangen wird, dann derjenige l das Los geordnet. l den neuen Wahlakt beginnen, und führt ihn
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demnächſt in den anderen Orten, nach den
oben gegebenen Beſtimmungen, zum Schluß.

S 12. Der Wahlvorſteher ernennt aus der
Zahl der Urwähler des Wahlbezirkes den
Protokollführer und drei bis ſechs Beiſitzer,
welche mit ihm den Wahlvorſtand bilden
(J 20 der Verordnung).

Für eine von einer einzelnen Abteilung
vorzunehmende Nachwahl können, ſoweit er-
forderlich, zu Beiſitzern oder zum Protokoll-
führer Urwähler einer anderen Abteilung des
Urwahlbezirkes ernannt werden.

8 13. Die Wahlverhandlung wird damit
eröffnet, daß der Wahlvorſteher den Protokokl-
führer und die Beiſitzer mittelſt Handſchlages
an Eidesſtatt verpflichtet. Er weiſt auf die
für die Wahl maßgebenden geſetzlichen und
reglementariſchen Beſtimmungen hin, von
denen ein Abdruck im Wahllokale auszu-
legen iſt.

Jeder nicht ſtimmberechtigte Anweſende wird
zum Abtreten veranlaßt und ſo die Wahl-
verſammlung gebildet. Die vorübergehende
Anweſenheit ſolcher nicht ſtimmberechtigter
Perſonen, ohne deren Tätigkeit der zweckent-
ſprechende und ordnungsmäßige Verlauf der
Wahlverhandlung nach dem Ernmieſſen des
Wahlvorſtehers nicht möglich iſt, iſt zuläſſig.

Nach Bildung der Wahlverſammlung er-
ſcheinende Urwähler melden ſich bei dem
Wahlvorſteher und können an den noch nicht
geſchloſſenen Abſtimmungen teilnehmen.

Abweſende können in keiner Weiſe durch
Stellvertreter oder ſonſt an der Wahl teil
nehmen.

S 14. Die dritte Abteilung wählt zuerſt;
die erſte zuletzt. Sobald die Wahlverhand-
lung einer Abteilung geſchloſſen iſt, werden
ihre Mitglieder, ſoweit ſie nicht im Wahlvor-
ſtande ſitzen, zum Abtreten veranlaßt.

S 15. Der Protokollführer ruft die Namen
der Urwähler abteilungsweiſe in derſelben
Folge auf, wie ſie in der Abteilungsliſte ver-
zeichnet ſind (FJ 5 und 8 dieſes Reglements),
wobei mit dem Höchſtbeſteuerten angefangen
wird. Jeder Aufgerufene tritt an den zwiſchen
der Verſammlung und dem Wahlvorſteher
aufgeſtellten Tiſch und nennt unter genauer
Bezeichnung den Namen des Urwählers,
welchem er ſeine Stimme geben will. Sind
mehrere Wahlmänner zu wählen, ſo nennt
er ſogleich ſo viele Namen, als Wahlmänner
in der Abteilung zu wählen ſind. Die ge-
nannten Namen trägt der Protokollführer
ſofort und in Gegenwart des Urwählers
neben deſſen Namen in die Abteilungsliſte ein.

F 16. Die Wahl erfolgt nach abſoluter
Mehrheit der Stimmenden.

Ungültig ſind, außer den im S 22 Abſ. 2
der Verordnung bezeichneten, auch ſolche Wahl
ſtimmen, welche auf andere als die nach 8 18
Abſ. 1 der Verordnung oder nach S 17 dieſes
Reglements wählbaren Perſonen fallen.

Ueber die Gültigkeit einzelner Wahlſtimmen
entſcheidet der Wahlvorſtand.

S 17. Soweit ſich bei der erſten Abſtimmung
abſolute Stimmenmehrheit nicht ergiebt,
kommen diejenigen, welche die meiſten
Stimmen haben, in doppelter Anzahl der
noch zu wählenden Wahlmänner auf die
engere Wahl.

Jſt die Auswahl der hiernach zur engeren
Wahl zu bringenden Perſonen zweifelhaft,
weil auf zwei oder mehrere eine gleiche
Stimmenzahl gefallen iſt, ſo entſcheidet
zwiſchen dieſen das Los, welches durch die
Hand des Wahlvorſtehers gezogen wird.

Eine engere Wahl findet auch dann ſtatt,
wenn bei der erſten Abſtimmung die Stimmen
zwiſchen zwei oder wenn es ſich um die
Wahl zweier Wahlmänner handelt, zwiſchen
vier Perſonen ganz gleich geteilt ſind. Tritt
dieſer Fall bei der engeren Wahl ein, ſo
entſcheidet das Los zwiſchen den zwei oder
vier Perſonen. Erhält bei der engeren Wahl
nur ein Wahlmann die abſolute Stimmen-
mehrheit, während zwei zu wählen waren,
ſo iſt der zweite Wahlmann in einer zweiten
engeren Wahl gemäß den vorſtehenden Vor-
ſchriften zu wählen. Jm übrigen findet eine
zweite engere Wahl nicht ſtatt.

Wenn bei einer Abſtimmung die abſolute
Stimmenmehrheit auf mehr Perſonen gefallen
iſt, als Wahlmänner zu wählen waren, ſo
ſind diejenigen gewählt, welche die höchſte
Stimmenzahl haben. Bei Stimmengleichheit
entſcheidet auch hier das Los.

S 18. Die gewählten Wahlmänner müſſen
ſich, wenn ſie im Wahltermine anweſend ſind,
ſofort, ſonſt binnen drei Tagen, nachdem
ihnen die Wahl angezeigt iſt, erklären, ob ſie
dieſe annehmen, und, wenn ſie in mehreren
Abteilungen gewählt ſind, für welche Abtei-
lung ſie die Wahl annehmen wollen.

Annahme unter Proteſt oder Vorbehalt, ſowie
das Ausbleiben der Erklärung über die drei-
tägige Friſt hinaus, gilt als Ablehnung.

Jede Ablehnung hat für die Abteilung
eine neue Wahl zur Folge.

S 19. Erfolgt die Ablehnung ſofort im
Wahltermin und bevor die Wahlverhandlung
der betreffenden Abteilung geſchloſſen iſt
(S 14 dieſes Reglements), ſo hat der Wahl-
vorſteher ſofort eine neue Wahl vorzunehmen.

Erfolgt die Ablehnung ſpäter oder geht
binnen drei Tagen 18 dieſes Reglements)
keine Erklärung des Gewählten ein, ſo hat
der Wahlrorſteher die betreffende Abteilung
unter Beobachtung der im t 10 dieſes Regle-
ments gegebenen Beſtimmungen unverzüglich
und, wenn möglich, ſo zeitig zu einer neuen
Wahl zuſammenzurufen, daß der zu er-
wählende Wahlmann noch an der Wahl des
Abgeordneten teilnehmen kann.

s 20. Jſt in einem Urwahlbezirke die
Wahl eines Wahlmannes nicht zuſtande ge-
kommen oder die Wahl für ungültig erklärt
worden, ſo iſt, ebenſo wie bei ſonſtigem
Ausſcheiden von Wahlmännern (F 18 der
Verordnung), vor der nächſten Wahl eines
Abgeordneten eine Erſatzwahl durch den Regier-
ungspräſidenten (für Berlin durch den Ober
präſidenten) anzuordnen.

z 21. Wird die Erſatzwahl eines
Wahlmannes nach Ablauf eines Jahres ſeit
der letzten Wahl eines Abgeordneten erfor-
derlich, ſo iſt ihr eine neue Urwähler- und
Abteilungsliſte, bei deren Aufſtellung und Aus-
legung die Vorſchriften dieſes Reglements zu
beobachten ſind, zugrunde zu legen.

S 22. Ueber die Verhandlung iſt ein Pro-
tokoll nach dem betreffenden Formulare (B)
aufzunehmen.

II. Wahl der Abgeordneteu.
8 23. Die Regierungspräſidenten (in Ber

lin der Oberpräſident) haben die Wahl-
kommiſſare für die Wahl der Abgeordneten
zu beſtimmen und hiervon die Wahlvorſteher
zu benachrichtigen.

8 24. Die Wahlvorſteher reichen die Ur-
wahlprotokolle dem Wahlkommiſſar ein. Der
Wahlkommiſſar ſtellt aus dieſen Protokollen
ein nach Kreiſen, obrigkeitlichen Bezirken oder
in ſonſt geeigneter Weiſe geordnetes Verzeich
nis der Wahlmänner ſeines Wahlbezirks auf
und veranlaßt, daß dieſes Verzeichnis durch
Auslegung in den Geſchäfslokalen der Land
räte (Oberamtmänner), ſowie der Magiſtrate
der einen eignen Kreis oder Wahlbezirk bil-
denden Städte und durch Abdruck in den
zu amtlichen Bekanntmachungen dienenden
Blättern veröffentlicht wird.

S 25. Der Wahlkommiſſar ladet die Wahl
männer ſchriftlich zur Wahl der Abgeordneten
ein. Die Zuſtellung iſt durch einen vereideten
Beamten zu beſcheinigen.

Die Vorladung der Wahlmänner kann auch
ſofort im Urwahltermine durch die Wahlvor-

Die Wahlvorſteher
erhalten zu dieſem Zwecke ſeitens des Wahl
ſteher bewirkt werden.

kommiſſars die erforderliche Anzahl von Ein-
ladungsformularen und Behändigungsſcheinen.
Sie haben jene mit der Adreſſe der Wahl
männer zu vecſehen und gegen Vollziehung
der Behändigungsſcheine auszuhändigen, auf
dieſen aber die richtig erfolgte Zuſtellung zu
beſcheinigen und ſie gleichzeitig mit den Ur-
wahlprotokollen dem Wahlkommiſſar einzu-
reichen.

s 26. Die Wahlverhandlung wird unter
Hinweis auf die für die Wahl maßgebenden
geſetzlichen und reglementariſchen Beſtim
mungen, von denen ein Abdruck im Wahl
lokale auszulegen iſt, eröffnet.

Der Protokollführer und drei bis ſechs Bei-
ſitzer, welche mit dem Wahlkommiſſar den
Wahlvorſtand bilden, werden von den Wahl
männern aus ihrer Mitte auf den Vorſchlag
des Wahlkommiſſars gewählt und von dieſem
mittelſt Handſchlages an Eidesſtatt verpflichtet.

Bei der Entſcheidung der Verſammlung
über die von dem Wahlkommiſſar für un-
gültig erachteten Urwahlen 27 der Verord-
nung) ſind auch diejenigen Wahlmänner
ſtimmberechtigt, deren Wahl von dem Wahl
kommiſſar beanſtandet wird.

Jm übrigen kommen die Beſtimmungen des
S 13 dieſes Reglements zur Anwendung.

8 27. Die Wahl erfolgt, indem der nach
der Reihenfolge des Verzeichniſſes 24 dieſes
Reglements) aufgerufene Wahlmann an den
zwiſchen der Wahlverſammlung und dem Wahl
kommiſſar aufgeſtellten Tiſch tritt und den
Namen desjenigen nennt, dem er ſeine Stimme
giebt. Sind mehrere Abgeordnete zu wählen,
ſo hat jeder Wahlmann ſogleich anzugeben,
wen er an erſter, zweiter oder dritter Stelle
zum Abgeordneten wählt.

Es iſt nicht unzuläſſig, für jede Stelle den-
ſelben Namen zu nennen.

Der Protokollführer trägt den oder die von
dem Wahlmann bezeichneten Namen ſofort
neben den Namen des Wahlmannes in die
entſprechenden, zur Aufnahmeder Abſtimmungs-

vermerke beſtimmten Spalten der Wahlmänner-
liſte ein. Dabei ſind Abkürzungen ſtatthaft,
welche keinen Zweifel über die gewählte Per-
ſon laſſen.

8 28. Gewäßhlt iſt, wer die abſolute
Stimmenmehrheit (mehr als die Hälfte der
für das betreffende Abgeordnetenmandat ab-
gegebenen giltigen Stimmen) erhalten hat.

Ergiebt ſich keine abſolute Stimmenmehrheit,
ſo findet zwiſchen denjenigen beiden Kandidaten,
welche die meiſten Stimmen erhalten haben,
eine engere Wahl ſtatt; bei dieſer iſt jede
Wahlſtimme, welche auf einen anderen als die
in der Wahl gebliebenen Kandidaten fällt,
ungültig.

Erhalten bei der engeren Wahl beide
Kandidaten gleichviel Stimmen, ſo entſcheidet
zwiſchen dieſen das Los, welches durch die
Hand des Wahlkommiſſars gezogen wird.

Jſt zweifelhaft, wer auf die engere Wahl
zu bringen iſt, weil bei der erſten Abſtimmung
auf zwei oder mehr Kandidaten gleichviel
Stimmen geſallen ſind, ſo entſcheidet zwiſchen
dieſen gleichfalls das Los.

S 29. Ueber die Gültigkeit einzelner Wahl
ſtimmen entſcheidet der Wahlvorſtand.

s 30. Der Gewählte iſt von der auf ihn
gefallenen Wahl durch den Wahlkommiſſar in
Kenntnis zu ſetzen und zur Erklärung über
die Annahme, ſowie zum Nachweiſe, daß er
nach S 29 der Verordnung wählbar iſt, auf-
zufordern.

Annahme unter Proteſt oder Vorbehalt,
ſowie das Ausbleiben der Erklärung über
eine Woche hinaue, vom Tage der Zuſtel-
lung der Benachrichtigung ab gerechnet, gilt
als Ablehnung.

Jn Fällen der Ablehnung oder Nichtwähl-
barkeit hat der Regierungspräſident (für
Berlin der Oberpräſident) ſofort eine neue
Wahl zu veranlaſſen, bei welcher nötigenfalls
eine neue Abſchrift der Wahlmännerliſte zur
Eintragung der Abſtimmung zu benutzen iſt.

III. Schlußvorſchriften.
31. Der Wahlvorſteher und der Wahl-

kommiſſar ſind für den vorſchriftsmäßigen
Verlauf der Wahlverhandlung verantwort-
lich; ſie ſind, ſoweit nicht Entſcheidungen
des Wahlvorſtandes vorgeſchrieben ſind, be
xechtigt, alle zur geordneten Durchführung
der Wahlverhandlung erforderlichen Ent
cheidungen und Anordnungen allein zu treffen
nd mit den geſetzlich zuläſſigen Mitteln in

Vollzug zu ſetzen. Die Befugnis des Wahl
bvorſtandes, das Wahlergebnis feſtzuſtellen, wird
durch dieſe Vorſchrift nicht berührt. Be-
ſchlüſſe des Wahlvorſtandes werden mit
Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleich-
heit entſcheidet die Stimme des Wahlvor-
ſtehers (Wahlkommiſſars).

8 32. Sämtliche Verhandlungen, ſowohl
über die Wahl der Wahlmänner, als auch
über die Wahl der Abgeordneten, werden von
dem Wahlkommiſſar dem Regierungs-
präſidenten (für Berlin dem Oberpräſidenten),
gehörig geheftet, eingereicht, und hiernächſt
dem Miniſter des Jnnern zur weiteren Mit-
teilung an das Haus der Abgeordneten vor-
gelegt.

S 33. Dieſes Reglement findet zuerſt bei
der nächſten, nach ſeiner Veröffentlichung
ſtattfindenden Neuwahl des Hauſes der Ab-
geordneten (Artikel 75 der Verfaſſungsurkunde)
Anwendung.

Berlin, den 14. März 1903.
Königliches Staats miniſterium.

Gr. v. Bülow. Schönſtedt. v. Goßler.
Gr. v. Poſadowsky. v. Tirpitz. Studt.
Frhr. v. Rheinbaben. v. Podbielskt:.

Frhr. v. Hammerſtein. Möller. Budde.

Zwangsverſteigerung.
Jm Wege der Zwangsvollſtreckung ſoll

das in Keuſchberg-Balditz belegene, im Grund-
buche von Keuſchberg-Balditz Band V, Blatt
197 zur Zeit der Eintragung des Ver-
ſteigerungsvermerkes auf den Namen des
Salinenarbeiters Wilhelm Haberer und
deſſen Ehefrau Minna geborenen Erneſti
zu Keuſchberg eingetragene Grundſtück Karten-
blatt 3, Parzelle 424/44 2c., Hofraum vom
Plane 113, Feldſtraße Nr. 1, 3 ar 66 qm, mit
einem jährlichen Nutzungswerte von 177 M.

am 26ten September 1903,
nachmittags 2 Uhr,

durch das unterzeichnete Gericht im Gaſt-
hofe zu den Gradierwerken zu Keuſchberg
verſteigert werden. (1685Merſeburg, den 19. Juli 1903.

Königliches Amtsgericht, Abt. 3.

Obſtverpachtung.
Zur Verpachtung der Aepfel an der Merſe

burger Chauſſee bis zur Flurgrenze iſt Termin

auf (1614

Montag, den 27. Juli er.,
vormittags 11 Uhr

im Rathauſe (Magiſtratsſitzungszimmer) an-
beraumt. Bedengungen werden im Termin
bekannt gegeben.

Weißenfels, den 13. Juli 1903.
Der Magiſtrat.

Zum Ableben des Papſtes.
Rom, 23. Juli. Kardinal Oregli a

hat auf das Telegramm des deutſchen
Kaiſers mit einer Depeſche geantwortet,
die in der Ueberſetzung wie folgt lautet: Jch
danke Ew. Majeſtät für die Beileidskundge-
bung, die Sie an das heilige Kollegium beim
Tode des Papſtes Leo XIII. zu richten ge-
ruht haben. Die Kardinäle, denen die zwiſchen
Ew. Majeſtät und dem verewigten Pontifex
gepflegten guten Beziehungen wohlbekannt
ſind, werden ſich ſtets von denſelben Ge
ſinnungen leiten laſſen, um die Freundſchaft
zwiſchen dem heiligen Stuhl und dem
Deutſchen Reiche zu erhalten. Kardinal
Oreglia.

Berlin, 23. Juli. Die hier eingelaufenen
Meldungen ſtimmen darin überein, daß das
Telegramm des Kaiſers beim Ableben des
Papſtes in allen vatikaniſchen Kreiſen mit
rückhaltloſem Beifall aufgenommen worden
iſt. Dieſe Empfindung des Wohlwollens
übertrug ſich auch auf den Empfang der
deutſchen Kardinäle. Auch das Telegramm
Rooſevelts hat einen ſehr wohltuenden
Eindruck hervorgerufen. Dagegen ſoll man
entrüſtet ſein über den König von Portugal,
der, wie das „B. T.“ berichtet, nur ein kaltes
Beileidstelegramm von ganzen drei Zeilen
ſandte und zwar nicht einmal an den Camer-
lengo, ſondern an den portugieſiſchen Bot-
ſchafter. Oreglias Antworten an die ver-
ſchiedenen Staatsoberhäupter wurden von der
Kongregation gebilligt, insbeſondere drang
Oreglig auch mit ſeinem Entwurf einer
kalten Antwort an die franzöſiſche Regierung
durch, während der Kardinal Mathieu nach
der „Voſſ. Ztg.“ das Antworttelegramm in
beſonders warmen Ausdrücken gehalten
wiſſen wollte.

Rom, 23. Juli. Das Wetter iſt herrlich,
es herrſcht große Hitze. Seit dem frühen
Morgen ſind die Polizeibehörden damit be
ſchäftigt, Vorkehrungen für die Aufrecht
erhaltung der Ordnung und die Regelung
des Verkehrs zu treffen. Zwei Regimenter
Soldaten ſind unter den Säulengängen des
Platzes aufgeſtellt, eine Kompagnie ſteht unter
dem Säulengang der Kirche. Karabhinieri
verſehen den Dienſt im Jnnern derſelben.
Um 5 Uhr 30 Minuten begann man die
Glocken zu läuten, Tauſende von Menſchen
warteten auf die Oeffnung der Tore. Dieſe
erfolgte um 6 Uhr, und die Beſichtigung der
Leiche begann. Die Füße des Papſtes be-
finden ſich innerhalb der Gitter der Kapelle,
ſo daß es unmöglich iſt, dieſelben zu küſſen.
Jn der Umgebung der Kirche herrſcht leb-
haftes Treiben, die Straßenbahnwagen ſind
überfüllt. Man ſchätzt die Menge, die von
6 bis 8 Uhr an der Leiche vorüberging, auf
15,000. Nobel- und Schweizergarden verrichten
den Dienſt in der Kapelle. Die Kardinäle
Svampa und Boſchi ſind hier eingetroffen.

Politiſche Ueberſicht.
Deutſches Reich.

Berlin, 23. Juli. (Hofnachrichten.) Se.
Maj. der Kaiſer iſt auf der Nordlandreiſe
in Digermulen eingetroffen. An Bord der
Hohenzollern iſt alles wohl.

Der Deutſchen Tageszeitung“ wird
aus Breslau mttgeteilt, daß beim ſchleſi-
ſchen Oberpräſidium ein ausführliches Tele-
gramm des Kaiſers aus Norwegen einge
troffen iſt, in dem er über den Umfang des
ſchleſiſchen Hoch waſſers Bericht fordert
und ſchnelle und ausreichende Hilfe zuſichert.

Kaiſer Nikolaus von Rußland hat
dem deutſchen Marineattachés, Kapitän Frei-
herrn von Schimmelmann, bei der Ab-
ſchiedsaudienz ſein Bildnis mit eigenhändiger
Unterſchrift im koſtbaren Rahmen überreicht.
Nach der Audienz bei dem Kaiſer und der
Kaiſerin empfing die Kaiſerin-Mutter Frei-
herrn von Schimmelmann ebenfalls in Ab
ſchiedsaudienz.

Einer New Yorker Nachricht des
„Standard“ zufolge erklärte der Chef der
Chicagoer Polizei, Mr. O'Neill, daß an dem
Gerüchte von einem geplanten Attentat
gegen den Kaiſer Wilhelm etwas
Wahres ſei. Man habe eine Warnung nach
Berlin ergehen laſſen. Der Polizeichef fügt
hinzu, daß die Anarchiſten heutigen Tages
bemüht ſeien, ihr Ziel dadurch zu erreichen,
daß ſie durch die Arbeitervereine Unzufrieden-
heit verbreiteten. Er ſagte wörtlich: Der
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Nummer 172. 1903. Merſeburger Kreisblatt nebſt „Jlluſtr. Sonntagsblatt“ Sonnabend, den 25. Juli.
Tag der Bombe, der Kugel und des Dolches
als Mittel zur Vernichtung des Regierenden
iſt vorbei. Statt deſſen hat eine eifrige
Propaganda in der ganzen Welt begonnen,
deren Ziel die Proklamation des Weltſtreiks
iſt. Nach dieſem Streik ſtreben die Anar-
chiſten. Statt ſich in den Hinterhalt zu
legen und Königen und Präſidenten aufzu
lauern, treten ſie Arbeiterverbänden bei, indem
ſie gleichzeitig ihren inneren Verband bei-
behalten. Sie erwecken bei den Arbeitern die
Ueberzeugung, daß der Arbeiterſtand nieder
getreten iſt und daß die Arbeiter deshalb
auf den allgemeinen Streik hinarbeiten müſſen.
Es ſind viele Anzeichen dafür vorhanden,
daß der Tag dämmert, an dem Amerika mit
dieſer Frage zu tun haben wird.“

Der Miniſter der öffentlichen Arbeiten
hat die königlichen Eiſenbahndirektionen er-
mächtigt, freiwillige Gaben an Lebens-
mitteln, Kleidern, Decken, Betten, Haus
geräten 2c, die zur Unterſtützung der durch
Überflutungen getroffenen Bevölkerung
im Stromgebiet der Oder beſtimmt und
von Privatperſonen, Unterſtützungskomitees
oder ſtaatlichen und Kommunalbehörden an
die mit der Verteilung der Liebesgaben be
trauten Komitees oder Behörden gerichtet
ſind, auf den Staatsbahnen bis zum 30.
September d. Js. frachtfrei zu befördern.
Ebenſo werden die Eiſenbahnkommiſſare
ermächtigt, den ihrer Aufſicht unterſtellten
Privatbahnverwaltungen die Gewährung der
gleichen Frachtfreiheit zu geſtatten.

England.
London, 23. Juli. Die britiſche Re

gierung iſt beunruhigt über die Lage in
Oſtaſten, wie ſie ſich infolge der Gegnerſchaft
zwiſchen Rußlans und Japan herausgebildet
hat. Das hieſige Auswärtige Amt erhielt von
dem britiſchen Geſandten in Peking Depeſchen,
in denen die Lage in Oſtaſien als gefähr-
drohend dargeſtellt wird. Die Angelegenheit
wurde in der Kabinettsſitzung am 21. Juli
erörtert und danach wurden dringende Weiſungen
an den britiſchen Geſchäftsträger in Peking
gekabelt. Hier wird bemerkt, daß die Ad-
miralität ſich neuerdings über die Bewegungen
des britiſchen Geſchwaders in den oſtaſiatiſchen
Gewäſſern ungewöhnlich ſchweigſam verhält,
während anderſeits bekannt iſt, daß in den
letzten Wochen enorme Mengen Kohlen nach
den Depots in Oſtaſien verſchifft wurden, und
gleichzeitig Befehl ausgegeben wurde, die
Depots auf der Höhe ihrer vollen Leiſtungs
fähigkeit zu erhalten.

Die Parteien nach den Reichstags-
wahlen.

Die Mitteilungen für die Vertrauens
männerder nationalliberalen Partei“ gruppieren
die Parteien in ſechs Hauptgruppen: I. Aeußerſte
Rechte (Antiſemiten, Chriſtlich-Soziale, Bund
der Landwirte, Bayriſcher Bauernbund) mit
18 Mitgliedern; 2. Konſervative Deutſch
konſervative, Freikonſervative und konſervative
„Wilde“) mit 76 Mitgliedern; 3. Klerikale
Mitte (Centrum, Polen, Welfen und Elſaß
Lothringer) mit 132 Mitgliedern: 4. Liberale
Mitte (Nationalliberale und gemäßigt liberale
„Wilde“) mit 52 Mitgliedern; 5. Freiſinnig-

demokratiſche Linke mit 37 und 6. die Sozial-
demokraten mit 81 Mitgliedern. Hierzu geſellt
ſich als die einſam ragende Säule ein Däne.

Zum Schluß des vorigen Reichstages zählte,
wenn man dieſelbe Gruppierung gelten laſſen
will, die äußerſte Rechte 2 Mitglieder, die
Konſeroativen 3, die klerikale Mitte 2, die
liberale Mitte 1 unddiefreiſinnig- demokratiſche
Linke 15 mehr als jetzt. Dieſem Verluſt von
23 Mitgliedern aller fünf bürgerlichen Partei-
gruppen ſteht die gleiche Gewinnzahl bei den
Sozialdemokraten gegenüber. D.e national-
liberale Partei bezw. die „liberale Mitte“
hat 19 Wahlkreiſe gewonnen und 20 verloren.
Die 19 eroberten Kreiſe ſind nämlich ſchon
früher im Beſitz der Partei geweſen. Zu den
49 Fraktionsmitgliedern der nationalliberalen
Partei im Reichstage komwen noch, außer
halbder Fraktion ſtehend, die drei „Wild-
liberalen“: Dr. Becker (Offenbach), v. Damm
(Wolfenbüttel) und Deppe (Bückeburg.)

Cokales.
Merſeburg, 24. Juli.

Verlegung der Herbſtferien. Die
diesjährigen Herbſtferien, welche auf die Zeit
vom 26. September bis 13. Okrober feſtgelegt
waren, ſind für die höheren Lehranſtalten
durch Verfügung des Provinzialſchulkollegiums
zu Magdeburg für unſere Provinz um 8
Tage verſchoben worden. Anfangstag iſt
nunmehr der 3., Schlußtermin der 20. Oktbr.
Die Verlegung erfolgt in Rückſicht auf den
Schulmänner- und Philologentag, der ſeine

beginnt. Da ſich die Ferien der übrigen
ſtädtiſchen Schulen wenn möglich nach der
Lage derjenigen an den höheren Lehranſtalten
richten, iſt eine kleine Verſchiebung der Ferien
an den ſtädtiſchen Bürger- und Volksſchulen
als wahrſcheinlich anzuſehen.

Tivoli- Theater. Die übermorgen,
Sonntag, abend ſtattfindende Vorſtellung
bringt auf vielſeitigen Wunſch eine Wieder-
holung von Sudermanns ſtimmungsvollem
Drama: „Glück im Winkel“. Die Reihe der
diesjährigen Benefize eröffnet am Dienstag
der beliebte Komiker, Herr Dodl, mit einer
Aufführung der altbekannten Räder'ſchen
Poſſe: Robert und Bertram. Geſtern abend
gelangte die Poſſe „Die beiden Reichenmüller“
zur Aufführung. Die Vorſtellung war eine
wohlgelungene zu nennen. Willy, der Sohn
des Fabrikbeſitzers Reichenmüller, geht nicht
nach dem Willen ſeiner Eltern eine ihm eben-
bürge Heirat ein, ſondern folgt dem Zuge
ſeines Herzens und freit ein armes Mädchen,

eine Angeſtellte in der Fabrik ſeines Vaters.
Herr H. Mantius, der die Rolle des Sohnes
übernommen, wußte durch ſein gewandtes
Auftreten und ſein lebhaftes, feines Spiel
das Publikum zu feſſeln. Seine Erwählte,
Eliſe, vertreten durch Frl. Lia Maurice, bot
eine ſehr reſpektable Leiſtung. Der Fabrik-
beſitzerReichenmüller, dargeſtellt durchHerrn Otto
Hennig, kennzeichnete den menſchenfreund-
lichen Arbeitgeber, ebenſo ſehr als den liebevollen
nachſichtigen Vater. Er dokumentierte in
ſeinem Spiel große Feinheit und Sicherheit.
Seine Gattin Ulrike wußte Frl. Dora Klauß
ſehr gut zu markieren, auch verfolgten wir
mit Intereſſe das Spiel des Herrn H. Dodl,
der ſeine Rolle als Steinklopfer vorzüglich
durchführte. Er beluſtigte das Publikum
ſowohl durch ſeine Komik, als auch durch
ſeine humoriſtiſchen Vortrag. Hervorzuheben
iſt noch Frl. Raupp, die mit ihrer
Hand und ihrem Reichtum den armen
Kommis beglückte. Sie ſpielte temperament-
voll und belebte die ganze Vorſtellung.

Erledigte Stellen für Militäranwärter im
Bezirke des vierten Armeekorps. 1. September
1903 und ſpäter: Halle (Saale), Königliche Eiſen-
bahn-Direktion, der Dienſtort wird bei der Einbe-
rufung beſtimmt, 5 Anwärter für den Zugbeglei-
tungsdienſt, Bewerber dürfen das vierzigſte Lebens
jahr nicht
Prüfung auf einmonatige Kündigung, zunächſt je
900. M. diätariſche Jahresbeſoldung, bei der An-
ſtellung als etatsmäßiger Bremſer oder Schaffner
je 900 M. Jahresgehalt und der tarifmäßige Woh-
nungsgeldzuſchuß (jährlich 72 bis 240 M.) oder
Dienſtwohnung, das Jahresgehalt der etatsmäßigen
Bremſer und Schaffner ſteigt von 900 bis 1200 M.
der Bewerbung ſind beizufügen: ein beantworteter
Fragebogen, ein von einem Bahnarzt der Staats-
eiſenbahn- Verwaltung oder von einem Staats-Medi-
zinalbeamten ausgeſtelltes Zeugnis und die im
Fragebogen bezeichneten Ausweiſe; Vordrucke zum
Fragebogen und zum ärztlichen Zeugnis ſind vom
Centralbureau der Königl. Eiſenbahndirektion zu er-
bitten. Sofort: Halberſtadt, Garniſonbaubeamter
Magdeburg II, Nachtwächter bei dem Neubau des
Garniſonlazaretts in Halberſtadt, Zuverläſſigkeit,
auf vierwöchige Kündigung, Dauer der Beſchäfti-
gung ein Jahr; monatlich 90 M. der Wächter iſt
zur Haltung eines Hundes verpflichtet. 1. Auguſt
bezw. 1. Oktober 1903: Halle (Saale), Polizei-Ver-
waltung, 2 Polizeiſergeanten, Beſitz des Zivilverſor-
gungsſcheins und der preußiſchen Staatsangehörigkeit
ſeit 2 Jahren oder eine Militärdienſtzeit von mindeſtens
ſieben Jahren wobei zivilverſorgungsberechtigte
preußiſche Bewerber den Vorzug haben mindeſtens
1,70 m groß, während der Probedienſtzeit auf ein-
monatige Kündigung, nach definitiver Anſtellung
zunächſt auf dreimonatige Kündigung, Anſtellung
auf Lebenszeit dagegen erfolgt erſt nach fünfjähriger
Dienſtzeit im Dienſte der Stadt und Vollendung
des 35. Lebensjahres; während der Probedienſtzeit
je 1500 M. jährlich, vom Tage der definitiven
Anſtellung ab je 1500 M. und 75 M. Kleidergelder
jährlich das Gehalt ſteigt von 3 zu 3 Jahren um
je 50 M. bis zum Höchſtbetrage von 1800 M.
jährlich; ſpäteres Einrücken in Polizei-Wachtmeiſter-
ſtellen mit 1800 bis 2700 M. Gehalt bei nachgewieſener
Befähigung nicht ausgeſchloſſen die Stellen ſind
penſionsberechtigt; die Militärdienſtzeit wird bei
der Penſionierung nur den zivilverſorgungsbe-
rechtigten Perſonen angerechnet; dem Geſuche ſind
beizufügen Lebenslauf, Zivilverſorgungsſchein im
Original oder beglaubigter Abſchrift, militäriſches
Formular-Führungsatteſt für die ganze Dauer der
Dienſtzeit im Original oder beglaubigter Abſchrift
event. auch ortspolizeiliches Führungsatteſt für die
Zeit ſeit dem Ausſcheiden aus dem Militärdienſt;
Angabe des Größenmaßes. 1. Oktober 1903:
Zeitz, Polizeiverwaltung reſp. Magiſtrat, Polizei-
kommiſſar, geſunde, kräftige Perſönlichkeit, energiſcher
Charakter, gute Schulbildung; auf Lebenszeit,
1790 M. Gehalt und einige kleine Nebeneinnahmenim Höchſtbetrage von 75 M. außerdem wird eine

Bekleidnugszulage von 100 M. jährlich gewährt,
das Eehalt ſteigt bis auf 2780 M.

Provinz und Umgegend.
Aus Thüringen, 23. Juli. Der

Schuhmachermeiſter Cramer aus Gräfen-
tonna ſtürzte mit ſeinem Rade, erlitt einen
Armbruch und das Rad wurde völlig de-
moliert. Währenddem ertrank der 20 jährige
Sohn Cramers beim Baden in der Unſtrut.

Der Lehrer Eduard Fiedler aus Gotha,
zur Zeit auf der Kunſtakademie in Charlotten-
burg, hat bei der Konkurrenz um den „Karl

Verhandlungen am 6. Oktober in Halle a. S. Haaſe-Preis“ (1000 M.) den Sieg davonge-

überſchritten haben, nach beſtandener

tragen. Jn Gotha wurde eine ältere
Hausbeſitzerin beim Streichen des Fußbodens
eines Zimmers von einem Herzſchlag getroffen.
Die Frau wurde mit dem Pinſel in der
Hand tot aufgefunden. Der Einwohner
Georg Muth aus Silbel bei Eſchwege ſtürzte
beim Abſteigen von einem Tannenbaum ſo
unglücklich zur Erde, daß er das Genick brach
und gleich darauf ſtarb. Jn Langen-
welſchendorf blieb dem in den 60 er Jahren

ſtehenden Gutsauszügler Seidel beim Vesper-
brot ein Biſſen im Halſe ſtecken, an dem
S. den Erſtickungstod erlitt. Jn Loben-
ſt e in genoß der 36 jährige Bürſtenmacher
Franz eine größere Menge Kirſchen und trank
einige Glas Bier darauf. Es ſtellten ſich
bald heftige Schmerzen ein, und unter großen
Qualen verſtarb Franz am andern Tage.

Güterglück, 20. Juli. Am Sonntag
wurde in Kämeritz der Pionier Höpfner
der 1. Kompagnie des Pionier-Bataillons
Nr. 4 aus Magdeburg hier bei dem Gaſtwirt
Baumgarten verhaftet und ſeinem Truppen-
teil, von dem er ſich ſeit langer Zeit entfernt
hatte, zugeführt. Höpfner hatte ſich in voller
Uniform in hieſiger Gegend herumgetrieben
und überall Quartier für ſeinen Truppenteil
oder auch manchmal für ein Kommando des-
ſelben gemacht. Dieſen leichtſinnigen Streich
wird er ſchwer zu büßen haben. Höpfner ſoll
aus Nienburg a. S. ſtammen und anſtän-
diger und ordentlicher Leute Kind ſein.

Burgörner-Neudorf, 21. Juli, Geſtern
nachmittag gegen 3 Uhr fuhren mehrere
leere Laſtwagen die Karlſtraße herunter. An
der Barriere der Mansfelder Straße, an
deren Ecke die Geſchirre in mehr oder
weniger großem Bogen einlenkten, ſtand ein
Trupp Kinder. Ein Geſchirrführer ſoll den
Bogen zu gering gemeſſen haben, ſodaß er
die Barriere ſtreifte. Von den an dieſelbe
zurückweichenden Kindern wurde das 3 jährige
Söhnchen des Geſchirrführers Docnemann
von jenem „Wagen erfaßt und erlitt eine
Quetſchung des rechten Fußes. Der bedauerns-
werte Kleine wurde alsbald in das Knappſchafts-
krankenhaus getragen, woſelbſt ihm das verletzte
Glied bis über das Knie abgenommen werden
mußte. Nach erfolgter Amputation wurde
das Kind in das ſtädtiſche Krankenhaus
gebracht, iſt jedoch daſelbſt geſtern Abend
gegen 9 Uhr ſeinen Verletzungen erlegen.

Glöthe bei Calbe a. S., 23. Juli. Die
blutige Familien-Tragödie, die ſich
am Dienstag-Abend in unſerem Orte ab-
ſpielte und in welcher der Arbeiter Louis
Maijatter von ſeinem Bruder Andreas er-
ſchoſſen wurde, iſt als der bedauernswerte
Ausgang eines Streites zu betrachten, der
ſchon ſeit geraumer Zeit zwiſchen den beiden
Brüdern herrſchte. Der Erſchoſſene, der bei
ſeinem Bruder zur Miete wohnte, geriet oft
mit ſeiner Schwägerin in Streitigkeiten, die
ſogar in Tätlichkeiten ausarteten. So hatte
Louis Maijatter erſt wieder vor kurzem die
Frau ſeines Bruders geſchlagen, wofür er am
Dienstag vom Schöffengericht in Calbe mit
14 Tagen Gefängnis beſtraft wurde. Auf
dem Rückwege vom Calbenſer Amtsgericht
nach Glöthe ſoll er wiederum Drohungen
gegen ſeine Schwägerin ausgeſtoßen haben.
Zu Hauſe angekommen, drang er bald darauf
in die Schlafſtube ſeines Bruders ein mit
der Abſicht, dieſen zu erſtechen. Nur mit
knapper Not konnte ſich derſelbe durch ein
Fenſter flüchten und ſo dem Wüterich ent-
rinnen. Am Abend wollte Louis Maijatter
abermals auf die Frau ſeines Bruders
einſchlagen, dieſe riefjedoch ihren Mann zur Hilfe,
der im Verlaufe des Streites ſeinen Bruder Louis
mit einem Landwehrgewehr erſchoß; ob aus
wirklicher Notwehr, das wird die gerichtliche
Unterſuchung ergeben. Der Täter wurde ver-
haftet und dem Calbenſer Amtsgericht zugeführt.

Vermiſchtes.
Berlin, 23. Juli. Der Prokuriſt Moritz Levy

der Getreidefirma Kempner und Komp. hat ca.
200,000 Mark unterſchlagen und iſt flüchtig ge-
worden. Levy, der verheiratet iſt, hat das Geld im
Laufe mehrerer Jahre durch Börſenſpekulationen
eingebüßt. Der Bankrendant Gehrandt hat ein
Depot von 1500 M. unterſchlagen.

Leipzig, 23. Juli. Der vor einigen Tagen
wegen Urkundenfälſchung und Meineides zu ſechs
Jahren Zuchthaus verurteilte Bauunternehmer und
Millionär Fried rich hat heute Reviſion beim Reichs
gericht eingelegt

Lüneburg, 23. Juli. Der bekannte Hofwein-
händler Kommerzienrat Otto Frederich ließ ſich
bei Deutſch-Evern vom Schnellzug Hamburg
2 überfahren und wurde ſofort getötet.

as Motiv zum Selbſtmorde war ein ſchweres
Nervenleiden.

Kleines Feuilleton.
Bedauernswerte Fahrgäſte paſſierten,

wie man dem „B. T.“ ſchreibt, die Bahnhöfe
von Berlin. Es waren drei Leprakranke, die

unter ſtrengſten Abſperrungsmaßregeln in
Begleitung eines Arztes und eines Lepra-
krankenwärters, von Ludwigshafen (Bayern)
kommend, in das einzige deutſche Lepraheim
bei Memel (Oſtpr.) befördert wurden. Die
ſpeziell für Leprakranke eingerichteten Wagen
dritter Klaſſe tragen mehrere Schilder „Be-
ſtellt“ und ſind in zwei Hälften geteilt, eine
Hälfte für die Kranken, die andere für Arzt
und Bedienung. Die Kranken, die ſich
wiederholt am Fenſter zeigten, boten mit
ihren vom Ausſatz entſtellten Geſichtern
einen ſchrecklichen Anblick. Von dem Kranken-
wagen wurde das Publikum völlig abgeſperrt.

Wie die deutſche Sprache „gereinigt“
wird. Ueber die von einer Fabrik in Biele-
feld preisgekrönte „Verdeutſchung“ des Wortes
„Cakes“ mit „Knusperchen“ macht ſich ein
Mitarbeiter der Münchener „Jugend“ mit
Recht in folgenden Verſen luſtig:

Die Cakes, die nennt man Knusperchen,
Bonbons, die heißen Zuckerchen,
Der Cognak heißt jetzt Schluckerchen
Und das Journal heißt Druckerchen.

Motore heißen Treiberchen,
Der Automat heißt Geberchen,
Das Reſtaurant heißt Kneiperchen,
Und der Konkurs heißt Treberchen
Der Dilettant heißt Patzerchen,
Champagner heißt Beſchwipſerchen.
Das Dynamit heißt Platzerchen,
Und das Billett heißt Knipſerchen.
Brillanten heißen Schillerchen,
Der Schnupftabak heißt Nieſerchen,
Das Militär heißt Drillerchen,
Der Anarchiſt heißt Schießerchen
Die Chaiſe heißt jetzt Wagelchen,
Und das Diner heißt Futterchen,
Ach Gott, das deutſche Sprächelchen
Geht immer mehr kaputterchen.

Ein Geſcheiter. Dem „Bud. Hirlap“
wird aus Papa geſchrieben: Jn einer Dorf-
gemeinde konfiszierte der Richter eine falſche
ZwanzigKronennote und erſtattete hierüber
an den Oberſtuhlrichter einen amtlichen Be
richt. Er bekam die Antwort, er ſolle das
Falſifikat zu Unterſuchungszwecken einſenden.
Was tat nun der Richter? Anſtatt die falſche
Note in ein Kuvert zu legen, füllte er eine
Poſtanweiſung über 20 Kronen aus und gab
das falſche Geld ſo auf. Der Poſtbeamte
übernahm arglos die Geldnote, der Ober-
ſtuhlrichter erhielt am nächſten Tage anſtatt
der gefälſchten Banknote ein Zwanzig-
Kronen-Goldſtück.

Telegramme und letzte
Nachrichten.

Neapel, 23. Juli. Die Ausbrüche des
Veſuvs nehmen an Heſtigkeit immer mehr
zu. Der Hauptkrater ſchleudert glühende
Steinmaſſen und Lava empor, und mehrere
neue Krater haben ſich geöffnet. Das unter
irdiſche Getöſe wächſt. Nach einer weiteren
Meldung wälzt ſich ein Lavaſtrom in Höhe
und Breite von einem Meter auf der nach
Pompeji führenden Straße vom Veſuv
abwärts.

Leipzig, 23. Juli. Heute morgen iſt
der Dachſtuhl des Hauſes Schloßgaſſe 6 voll
ſtändig niedergebrannt. Die Feuer-
wehr hatte 11 Stunden angeſtrengt zu ar-
beiten. Es gelang ihr ſchließlich, die Weiter-
verbreitung des Feuers in dem ſchon älteren
Gebäude zu verhindern. Der Schaden iſt
ziemlich bedeutend. Die Entſtehungsurſache
iſt noch nicht feſtgeſtellt. Nur dem Umſtande,
daß der Wirt, deſſen Wohnung in den oberen
Stockwerken liegt, den Ausbruch des Brandes
alsbald bemerkte und ſofort das Feuerwehr-
depot benachrichtigte, es iſt zu danken, daß
das Feuer auf den Dachſtuhl beſchränkt werdeu
konnte.

Merſeburger Pflafter.
(Eingeſandt.)

Da man ſich jetzt mehrfach mit dem ſchlechten
Pflaſter der Hälterſtraße beſchäftigt hat, möchte
ich den unglaublich ſchlechten Zuſtand der
Lindenſtraße erwähnen, der jeder Beſchreibung
ſpottet. Möchte auch für dieſe bis jetzt ganz
vernachläſſigte Straße baldigſt Abhülfe ge-
ſchaffen werden!

Ein Anwohner.

Wetterhericht des Kreisblattes.
25. Juli: Teils heiter, teils wolkig, ziemlich kühl,

Regenfälle, ſchwül.

Aus dem Geſchäftsverkehr.

z SofdenstoffsVeivets

u d t an Privata.ter eo.
von Eiten Keussen, Krefeld.
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Nummer 172. 1903. Merſeburger Kreisblatt nebſt „Jlluſtr. Sonntagsblatt“. Sonnabend, den 25. Juli.

Statt jeder besonderen Meldung.
Nach Seinem unerforschlichen Ratschluss hat es Gott

gefallen. den 22. Juli, abends, meine heissgeliebte Schwägerin

Marie,
Freifrau v. Diepenbroick-brüter

geb. V. Arnim
nach kurzem, schweren Leiden zu sich zu nehmen. Dies
zeigt allen teil nehmenden Freunden tiefbetrübt an

Merseburg, den 24. Juli 1903.
Anna v. Diepenbroick-Grüter.

Die Trauerfeier findet Sonnabend, 3 Uhr nachm. in
der Kapelle des städtischen Friedhofs statt.

Für die vielen Beweise herz-
lichster Teilnahme bei dem Hin-
scheiden unseres lieben Töchter-
chens FIIa sagen wir allseitig
unsern tiefstgefühlten Dank.

Atzendorf. den 22. Juli 1903.
Die trauernde Familie

(1686 Dockhorn.

Bekanntmachung.
Die Reichstelegraphenlinien unter-

liegen vielfach vorſätzlichen oder fahr-
läſſigen Beſchädigungen, namentlich
werden häufig Jſolatoren durch Stein-
würfe u. ſ. w. zertrümmert. Da hier-
durch die Benutzung der Telegraphen-
anlagen verhindert oder gefährdet
wird, ſo wird hiermit auf die Strafen
aufmerkſam gemacht, mit welchen
derartige Beſchädigungen durch das
Strafgeſetzbuch für das Deutſche Reich
Sedroht werden.
Gleichzeitig wird bemerkt, daß dem
jenigen, welcher die Urheber vorſätz-
licher Beſchädigungen oder Verände-
rungen der Telegraphenanlagen der-
art ermittelt und zur Anzeige bringt,
daß dieſelben zum Erſatze und zur
Strafe herangezogen werden können,
Belohnungen bis zur Höhe von fünf-
zehn Mark in jedem einzelnen Falle
aus den Fonds der Reichs-Poſt- und
Telegraphenverwaltung gezahlt wer
den. Dieſe Belohnungen werden auch
dann bewilligt, wenn die Schuldigen
wegen jugendlichen Alters oder wegen
ſonſtiger perſönlicher Gründe geſetz
lich nicht haben beſtraft oder zum
Erſatz herangezogen werden können;
desgleichen, wenn die Beſchädigung
noch nicht wirklich ausgeführt, ſon-
dern durch rechtzeitiges Einſchreiten
der zu belohnenden Perſonen ver-
hindert, der gegen die Telegraphen-
anlage verübte Unfug aber ſoweit
feſtgeſtellt worden iſt, daß die Be-
ſtrafung des Schuldigen erfolgen kann.
Die einſchlägigen Beſtimmungen
in dem Strafgeſetzbuche für das
Deutſche Reich lauten:

S 317. Wer vorſätzlich und rechts-
widrig den Betrieb einer zu öffent-
lichen Zwecken dienenden Telegraphen-
anlage dadurch verhindert oder ge-
fährdet, daß er Teile oder Zubehö-
rungen derſelben beſchädigt oder Ver
änderungen daran vornimmt wird
mit Gefängnis von einem Monat
bis zu drei Jahren beſtraft.
S 318. Wer fahrläſſigerweiſe durch

eine der vorbezeichneten Handlungen
den Betrieb einer zu öffentlichen
Zwecken dienenden Telegraphenanlage
verhindert oder gefährdet, wird mit
Gefängnis bis zu einem Jahre oder
mit Geldſtrafe bis zu neunhundert
Mark beſtraft u. ſ. w.
6318a. Unter Telegraphenanlagen
im Sinne der 88 317 und 318 ſind
Fernſprechanlagen mit begriffen.

Halle (Saale), den 15. Juni 1903.
Kaiſerliche Ober-Poſtdirektion.

Holfeld.
Dreschmaschine,

l gut erhalt., nebſt Göpel u. Venti-
lator, w. Aufgabe der Wirtſchafte ſehr
billig zu verkaufen. (1624

Leißling Nr. 1.
S Wer Stelle ſucht, verlange die
„Deutſche Vakanzenpoſt“ Eßlingen.

(1678

Gottesdienſtanzeigen.
Sonntag, 26. Juli, (VII. p. Trin.)predigen:
Dom. Vorm. 8 Uhr: Paſtor Werther.

Vormittags 10Uhr: Prediger Jordan.
Stadtkirche. Vorm. 10 Uhr: Paſtor

Werther. Nachm. 2 Uhr: Diakonus
Schollmeyer. Abends 8 Uhr: Jünglings-
verein.

Altenburg. PaſtorSchollmeyer.
Vorm. 10 Uhr:

Neumarkt. Vormittags 10 Uhr Super
intendent a. D. Rönneke.

Katholiſche Kirche. Samſtag: Abends
6 Uhr Beichte. Sonntag: Morgens

7 Uhr: Beichte. 8 Uhr: Frühmeſſe.
10 Uhr: Pfarramt und Predigt. Nachm.

2 Uhr: Chriſtenlehre oder Andacht.

Glas und Lederlandauer,
Coupee, Break, Jagd u. Pony-

wagen, Kummet-, Sielen-,
Jucker- u. Capriolet-Geſchirre,
Sättel b. z. v. Leipzig, Gerber
ſtraße 52. Boser. (1679

Westfälische
Steinkohlen Briketts

ſowie

Sächſiſche und Oberſchleſiſche
W Steinkohlen

zum Dampfdrusch
in Waggon-Ladungen direkt ab Werk u. in einzelnen Fuhren ab meinem Lager.

S Cocosgarn
als Erſatz für Strohſeile zum Binden ſämtlicher Getreidearten.

Ia. Maschinen- Oel
in Barrels und ausgewogen.

Diemenplanen, Wagenplanen
empfiehlt

duard Kilauss,
(1674

Mersehburg-

Fahnenund Dekorationsstoffe
DF aller Art.J D.Serkige Tahnen u. Flaggen

in jeder Größe und Ausführung.

Anfertigung von Fahnen
m Kiürzester Aeit.

Jn Folge frühzeitiger, größerer Abſchlüſſe (1687

unerreicht billige Preiſe.
Otto Dobkowit,

Merſeburg, Entenplan 3.

Bericht
aus der Landwirtſchaftskammer füs die Provinz Sachſen über tatſäch-

lich erzjelte Getreidepreiſe am 23. Juli 1903.

Kreis Preis pro 100 Kilogrammre Weizen Roggen Gerſte Hafer Erbſen

M. M. M. M. M.Merſeburg 14,50- 15,80 13,20-13,80 12,00-16,00 14,00-15,50 14,00-22,00
Weißenfels

Naumburg S S S S SQuerfurt E 2Ueberzähliges 3Kitila-Fahrrad,Arheitspfer
ſteht zum Verkauf.

1677) Friedrichſtraße 13.
Zeitungs -Makulatur

vorräthig in der Kreisblatt-Druckerei.

mit umſchaltbarer Ueberſetzung und
Freilauf, wenig gebraucht, nur einige
Male gefahren, ſehr billig zu ver

kaufen. (1682Otto Bretschneider,
Eiſenw.-Handlg.

Bienenwirtſchaftliche Ausſtellung.
Mersehurg Casino,.

Eintritts-Preiſe:
J. Einzelne Perſonen: Einmaliger Eintritt

Mehrmaliger
--,50 Mk.

(für alle 3 Tage gültig)
Zutritt zu Theater und Ball iſt nur gegen Zuſchlag von 50 Pfg. geſtattet.
II. Familien-Karten:

3 Tage
für 1 Tag gültig

2,50Dieſe Karten berechtigen auch zum Zutritt von Theater und Ball.

(1688 Militär-Karten 25 Pfg. Kinder Karten 10 Pfg.
Das Ausstellungs-Komité.

Sonnabend, den 25. Juli, abends 7 Uhr:

Kur n. Wohlkätigkeits Konzert
zum Beſten des Vaterländiſchen Frauenvereins Merſeburg Land,

im Kurhaus Dürrenhb er
unter freundlicher Mitwirkung von Fräulein Helene Ziebarth, Konzert
ſängerin, aus Göttingen, Herrn Joſef Fanta, Opernſänger, aus Berlin,
und dem Trompeterkorps des Feld Artillerie Regiments Nr. 55 aus

Naumburg a. S.
Eintrittsgeld für das Konzert im Saale nach Belieben, jedoch nicht unter 1 M.
Nach Beendigung des Saalkonzertes ſpielt die Militärkapelle im
Garten. Der Eintritt zu dem Gartenkonzert iſt für Kurgäſte bei Aus-

weis durch Kurkarte frei. (1661
Die Terraſſe bleibt für die Beſucher des Saalkonzertes reſerviert.

Die Königliche Badeverwaltung.
bigarren- Auktion.

Sonnabend, den 25. Juli,
vorm. von 9 Uhr an, ver-
ſteigere ich in meinem Lokale, Jo-
hannisſtr. 16, im Auftrage, wegen
verweigerter Annahme, ea. 8 Mille
Cigarren öfftl. mſtbd. geg. ſof.
Barzahlung. (1672Louis Albrecht.

Auktionator.

Verſteigerung.
Montag, den 27. ds. Mts.,

vormitt. 11 Uhr,
verſteigere ich im Gaſthofe zur Stadt
Leipzig, hier Neumarkt 57 für
Rechnung wen es angeht (1683

siebenjähr. Reitpferd
(Fuchsſtute) gegen Barzahlung.

Merſeburg, 23. Juli 1903.
Tauchnitz, Gerichtsvollzieher.

375,000 mee
(1630

unkündbare Familiengelder
ſollen

5 1 0Oà 32
auf Acker, auch zweite Stelle,
ausgeliehen werden. Offerten
nur von Selbſtſuchenden unter
A. Z. 5 poſtlagernd Deſſau

Für die Organisation und Acqui-
sition in der Hatftpflicht-Ver-
sicherungs-Branche werden zwei

tüchtige, geschäftsgewandte

Herren als (1620ßezirksheamte
für die Regierungsbezirke Hagde-
burg und Merseburg

I gesucht.Günstige Bedingungen. Offerten
mit näheren Angaben und Aufgabe
von Referenzen sind zu richten
an Rudolf Mosse in PrankK-
furt a. M. unter F. L. R. 312.

Gutes, kräftiges, ge-
ſundes (1670

Wagenpferd,
braun. Wallach, Sjähr.,

172 cm groß, ohne Fehler, lamm-
fromm, 1- und 2.ſpännig gefahren,
ſofort für M. 525 zu verkaufen.

Offerten erbirte unter Nr. 1670
an die Exped. d. Bl.

V 12 fette D
R Schweine
verkauft Rittergut Bündorf bei
Merſeburg. (1680

TivoliTheater
Direktion: Auguſt Doerner.

Sonntag, den 26. Juli 1903:

Schauſpiel in 3 Akten von Herm.
Sudermann.

Anfang 8 Uhr. (1684
m Halle a. S.bote Wettiner Rof,

Magdeburgerstr. 5. Bahnnähe.
Versammlungsräume. Pestsäle,
Diners., Soupers in allen Preislagen,
Ausschank renommiertester Biere.

738) Bes. H. Mätzschher.

Himbeeren
Fszzft Dom-Apotheke.
1681)

S e S

Stets gleichmässiges Getränk.

in den Niederlagen Stollwerck'sehbs
Chocoladen und Cacaos vorrätig

Seffnerstrasse 9, part.,
Wohnung für 550 M. zu vermieten
und 1. Oktober zu beziehen. (1564

Näheres Meuſchauerſtr. 2.

Ohberhurgstrasse 6
iſt die I. Etage oder Laden mit
Wohnung zu vermieten. (1606

Für beabſichtigten

Verkauf
einer Liegenſchaft, eines Gutes,
größeren Terrains u. ſ. w. bediene
man ſich der Annonce, um mit Re
flectanten in Verbindung zu gelan
gen. Mit der Aufgabe der Inſerate
an die rig Blätter beauf
trage man die Central Annoncen
Expedition G. L. Daube Co.,
deren langjährige Erfahrungen
ſachgemäße Bedienung verbürgen.

Centralbureau: Frankfurt a. M.

Für die Redaktion verantwortlich: Rudolf Heine. Druck und Verlag von Rudolf Heine in Merſeburg.

1,50 Mk.
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